
Gebührenordnung für die Nutzung des Pfarrheimes St. Anna Hellenthal 
gültig ab dem 01.01.2024 
 
Das Pfarrheim soll nach dem Willen des Kirchenvorstandes und des Pfarreirat auch für die 
Durchführung von Veranstaltungen, die nicht unmittelbar von der Kirchengemeinde ausgehen, 
genutzt werden können. Hierzu gelten folgende Gebührensätze: 
 

Veranstaltungen im Pfarrsaal Entgelt in Euro 

a) pfarrliche Vereinigungen  

Normale pfarrliche Aktivitäten innerhalb St. Anna 
(Sitzungen, Versammlungen, Proben Kirchenchor u.a.) 
inkl. Küchenbenutzung 

 
 

frei 

Offene Veranstaltungen von pfarrlichen Vereinigungen 
(z.B. Cäcilienfest Kirchenchor, Möhnenkaffee 
Frauengemeinschaft 
inkl. Küchenbenutzung 

 
 

frei 

Gesellschaftliche Veranstaltungen von 
pfarrlichen Vereinigungen mit Umsatz od. 
Eintritt/Spendensammlung 
(z.B. Konzerte) 
inkl. Küchenbenutzung 
- zzgl. Energiepauschale                          01.10. - 31.03.       
- zzgl. Energiepauschale                          01.04. - 30.09.       

100,00 €/Tag 
 
 
 
 

25,00 €/Tag 
10,00 €/Tag 

  

b) Veranstaltungen nicht kirchlicher Vereine  

Förder- und Kirchbauverein St. Anna Hellenthal frei 

Gemeinnützige Hellenthaler Vereine 
inkl. Küchenbenutzung 
- zzgl. Energiepauschale                          01.10. - 31.03.       
- zzgl. Energiepauschale                          01.04. - 30.09.       

 
130,00 €/Tag 

25,00 €/Tag 
10,00 €/Tag 

  

c) Private Vermietungen und auswärtige Vereine  

Beerdigungskaffee 
inkl. Küchenbenutzung und Energiepauschale 

 
100,00 €/Tag 

Private Veranstaltungen 
inkl. Küchenbenutzung 
- zzgl. Energiepauschale                          01.10. - 31.03.       
- zzgl. Energiepauschale                          01.04. - 30.09.      
 
Mietkaution (Erstattung bei beanstandsfreier Rückgabe) 
 
Zahlung im voraus, spätestens vor Schlüsselübergabe 

210,00 €/Tag 
 

25,00 €/Tag 
10,00 €/Tag 

 
pro Vermietung:   50,00 € 

 
Abrechnungen erfolgen grds. in Halbtagsschritten, , 
aber wenn kein Konflikt zu anderen Veranstaltungen durchaus großzügige Regelungen treffen. 
 
Das Pfarrheim kann darüber hinaus im Sinne des Ortes Hellenthal, zur Durchführung von Proben 
oder anderen regelmäßigen Veranstaltungen überlassen werden. Mit diesen Stellen müssen im 
Einzelfall Vereinbarungen getroffen werden. 
 
- Der Kirchenvorstand -       Stand 29.01.2024 
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